
 

 

Hinweise zu den Veranstaltungen 
 

 
 Ort  

Universität Regensburg 
Hörsaal H 13 (Hans-Lindner-Hörsaal) 

 
 

 
 
 

 

 Kostenlose Parkmöglichkeit 
Vor dem Vielberth-Gebäude. 
 

 Ablauf 
Die Vorträge dauern ca. 75 Minuten, an die sich eine 
Diskussionsphase anschließt. Die Veranstaltung en-
det mit einem kleinen Imbiss, bei dem die Gelegen-
heit zu weiterem Gedankenaustausch besteht. 

 
 Teilnahmebescheinigung 

Fachanwältinnen und Fachanwälte für Arbeitsrecht 
können nach vorheriger Anmeldung einen Nachweis 
über die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstal-
tung gemäß § 15 FAO über 2 Zeitstunden erhalten. 
Die Bescheinigung wird direkt im Anschluss an den 

Vortrag gegen bare Zahlung von 40 € übergeben.  

 

Faxantwort an 
0941 / 943 - 4495 

 

Name: ____________________________________ 

 
 

Firma: ____________________________________ 
 
 

Funktion: _________________________________ 
 
 

Adresse: _________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 
 

Tel.-Nr.: __________________________________ 
 
 

E-Mail: ___________________________________ 
 

Die Einladung zum Praktikerkreis erwünsche ich künftig 

  per Post               oder              per Mail 
 

Ich möchte an folgenden Veranstaltungen 
teilnehmen: 
 

  Legal Tech und Anwaltskanzlei
 Donnerstag, 26. Oktober 2023, 18.00 Uhr 

 Ich komme mit ........ weiteren Personen 
 

  Hinweisgeberschutz  
Donnerstag, 23. November 2023, 18.00 Uhr  

 Ich komme mit ........ weiteren Personen 
 

  Änderungskündigung 
 Donnerstag, 25. Januar 2024, 18.00 Uhr 

 Ich komme mit ........ weiteren Personen 
 

  Teilnahmebescheinigung erbeten 
 (je tatsächlich besuchter Veranstaltung 40 €) 
 

 
 
 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht  
und Arbeitsrecht 
Prof. Dr. Frank Maschmann 
 
 
 
 
 
 

Praktikerkreis 
Personal und Arbeitsrecht 
 
 
 

Programm 
Wintersemester 2023/2024 
 
 
 
 
 

Anmeldung und Information: 
Gisela Schober 
RW(L) 1.23 
Universitätsstraße 31 
Telefon: 09 41 / 943-2647 
Telefax: 09 41 / 943-4495 
gisela.schober@ur.de 

 



 

 

Legal Tech: 
Chancen für die Anwaltskanzlei 
 

Legal Tech wird die anwaltliche Tätigkeit grund-
legend verändern. „KI und Co“ automatisieren 
nicht nur interne Abläufe, sondern erfordern  
ganz neue Geschäftsmodelle für die Kanzlei. 

 
Donnerstag, 26. Oktober 2023,  
18.00 Uhr, Hörsaal 13 
 

 KI – was versteht man darunter  
und in welcher Weise betrifft sie den 
Rechtsberatungsmarkt? 

 KI und Legal Tech –  
doch nicht „the end of lawyers?  
 

 Kanzleiorganisation, Mandantenorientie-
rung und Geschäftsmodell - Design als 
Treiber für Legal Tech-Anwendungen - 
oder umgekehrt? 
 

 Marktsegmentierung, insbesondere im 
Arbeitsrecht, und Folgen für die anwaltli-
che Strategieentwicklung 

Referent:  
RA und FA f. ArbR Ralph Binder, Passau  
Gründungsmitglied und langjähriger Vorsit-
zender der AG Kanzleimanagement im DAV  

 

Die Änderungskündigung: 
alte und neue Fragen 
 

Änderungskündigungen sind schwieriger zu 
erklären als Beendigungskündigungen. Das 
Referat diskutiert aktuelle Probleme und zeigt, 
worauf in der Praxis besonders zu achten ist. 

 
Donnerstag, 25. Januar 2024, 
18.00 Uhr, Hörsaal 13 

 

 Begriff, Inhalt und Formen 
der Änderungskündigung 

 „Überflüssige“ Änderungskündigungen 

 Prüfungsprogramm bei verschiedenen 
Fallgruppen (zB Versetzung, Entgeltsen-
kung, Entzug Homeoffice) 

 Vorüberlegungen des Arbeitgebers 

 Reaktionsmöglichkeiten des 
Arbeitnehmers 

 Problematische Rechtsfolgen: 
§ 8 KSchG und Annahmeverzug  

Referenten: 
Dr. Michael Städler, 
Richter am ArbG Regensburg 
RA Ralf Weinmann, Regensburg 

 

Die Umsetzung des neuen  
Hinweisgeberschutzgesetzes 
 

Im Juli 2023 ist das deutsche Hinweisgeber-
schutzgesetz endlich in Kraft getreten. Das 
Referat zeigt, was es nun für Unternehmen  
und Hinweisgeber zu beachten gilt. 

 
Donnerstag, 23. November 2023,  
18.00 Uhr, Hörsaal 13 
 

 Wer und was fällt unter das 
Hinweisgeberschutzgesetz? 

 Wer muss eine Meldestelle einrichten? 

 Sind anonyme Meldungen möglich? 

 Besteht ein Wahlrecht zwischen interner 
und externer Meldung und was sind die 
Voraussetzungen einer Offenlegung? 

 Wie ist auf eine Meldung zu reagieren? 

 Wie ist ein Hinweisgeber geschützt? 

 Darf der Betriebsrat mitbestimmen? 

Referent: 
Regierungsrat Dr. Johannes Götz 
Bayerisches Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales, München 


